
Regierung bleibt bei Massnahmen bei 
der Invalidenversicherung skeptisch
Reaktion Mehr Gerechtigkeit für gering verdienende Erwerbstätige, die auf die IV angewiesen sind – diese Idee sieht im ers-
ten Moment verlockend aus. Doch bereits im Landtag meldete die Regierung erhebliche Bedenken an, die sie nun bekräftigt.

VON HOLGER FRANKE

«Dieses Postulat betriff t 
alle, deren Jahres-
lohn unter 70 000 
Franken liegt», er-

klärt Freie-Liste-Fraktionssprecher 
Georg Kaufmann, bei der Vorstellung 
eines Postulats, das Abhilfe schaf-
fen soll, denn im Falle einer Invali-
dität schauen laut den Postulanten 
nämlich genau diese Menschen zu 
oft in die Röhre. Im Landtag rannte 
die Freie Liste mit diesem Vorstoss 
im Oktober off ene Türen ein: «Für 
mich scheint es naheliegend, dass 
speziell Umschulungsmassnahmen 
für Betroff ene absolut notwendig 
sind, welche nicht mehr in ihrem 
ursprünglich erlernten Beruf tätig 
sein können», hatte beispielsweise 
der FBP-Abgeordnete Johannes Has-
ler gesagt – auch zahlreiche andere 
Abgeordnete äusserten sich zustim-
mend. 

Klare Haltung der Regierung

Deutlich gegen den Vorstoss äusser-
te sich nur einer: Regierungsrat 
Mauro Pedrazzini: «Ich ersuche Sie, 
dieses Postulat nicht zu überwei-
sen», gefolgt von 
einer f lammen-
den Argumenta-
tion, weshalb 
das Postulat sei-
ner Ansicht 
nach nicht ziel-
führend sei. Die-
sen Argumenten 
schloss sich der Landtag nicht an, 
und überwies das Postulat an die 
Regierung. Angesicht dieser Vorge-
schichte überrascht es nicht, dass 
die Regierung in ihrer nun vorlie-
genden Postulatsbeantwortung ihre 
skeptische Haltung beibehält. Darin 
führt sie unter anderem mit Blick 
auf die Umschulungen aus, dass ei-
ne Änderung der bestehenden Rege-

lung geprüft wurde. Die Einführung 
der Bemessung des Arbeitsunfähig-
keitsgrades bei Umschulungen an 
der Berufsunfähigkeit wird doch als 
nicht empfehlenswert beurteilt. 
Auch eine Senkung der Schwelle 

von 20 Prozent 
auf einen tiefe-
ren Wert wird 
nicht als zielfüh-
rend angesehen. 
«Damit würde 
aber das Prob-
lem nur verscho-
ben und es blie-

be immer noch ein Unterschied zwi-
schen ausgedehnten und kürzeren 
Massnahmen. Eine Senkung des 
Schwellenwerts hatte keine Wir-
kung auf die stärker von Invalidität 
bedrohten Personen mit niedrigsten 
Einkommen», schreibt die Regie-
rung in ihrer Postulatsbeantwor-
tung und nennt hier als Beispiel Per-
sonen mit Unterbrüchen in der Er-

werbskarriere. Zudem mache der 
Schwellenwert von 20 Prozent 
durchaus Sinn. «Wer ein relativ tie-
fes Erwerbseinkommen erzielte und 
mit über 30 oder 40 Jahren noch-
mals drei Jahre eine Ausbildung 
bzw. Umschulung absolvieren soll-
te, ist oft gar nicht in der Lage, die-
se ausgedehnte Umschulung zu ab- 
solvieren und, was besonders wich-
tig ist, in der Folge auch eine Stelle 
im neu erlernten Beruf zu finden», 
argumentiert die Regierung. Diesen 
Personen sei mit Verhinderung der 
Ausgliederung oder kürzeren Mass-
nahmen und möglichst rascher Inte-
gration viel besser geholfen als mit 
einem längeren Ausstieg aus dem ty-
pischen Erwerbsleben und der Un-
gewissheit, darauffolgend wieder 
ins Berufsleben einsteigen zu kön-
nen. Vorstellbar hingegen erscheint 
diesbezüglich die Schaffung einer 
ermessensweisen finanziellen För-
derung speziell im Bereich der be-

ruflichen Eingliederung. Bezüglich 
der Lohnzuschüsse hat die Regie-
rung die Senkung des Grenzwertes 
eines Invaliditätsgrades von 40 Pro-
zent beispielsweise auf 30 geprüft, 
betrachtet diese Möglichkeit aber 
ebenfalls nicht als zielführend, da 
es meist an Arbeitgebern fehle, die 
Personen anstellen, welche gesund-
heitlich und in ihrer Leistungsfähig-
keit eingeschränkt sind. Diesem 
Grundproblem könnte zwar mit der 
Einführung einer Beschäftigungs-
quote bzw. einem Bonus-Malus-Sys-
tem oder einem erhöhten Kündi-
gungsschutz begegnet werden. 
Doch auch dies wird nicht als sinn-
voll erachtet, da davon auszugehen 
sei, dass viele Arbeitsplätze nicht 
für diese Personengruppe geeignet 
sind. Zudem sei nicht auszuschlies-
sen, dass damit Angebote, die man-
che Arbeitgeber bisher unentgelt-
lich erbracht haben, neu den Lohn-
zuschuss der IV in Anspruch neh-
men würden, was lediglich kosten-
steigernd wäre, «ohne aber eine Ver-
besserung der tatsächlichen Situati-
on herbeizuführen».

Grosser Aufwand für ATSG

Gegenüber dem zweiten Teil des 
Postulates der Freien Liste zeigt sich 
die Regierung grundsätzlich offener. 
Allerdings weist die daraufhin, dass 
eine Koordination der verschiede-
nen Versicherungszweige jedoch 
nur dann erfolgreich sein könne, 
wenn in allen Bereichen zum einen 
das gleiche Verfahren Anwendung 
fände und zum anderen auch eine 
einzige gemeinsame Rechtsmittelin-
stanz geschaffen würde welche über 
die einheitliche Auslegung der Sozi-
alversicherungsgesetze wacht. Die 
Schaffung dieser Instanz stelle der-
zeit das grösste Problem bei der Ein-
führung eines Allgemeinen Teils des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG) in 
Liechtenstein dar.

«Wie die Praxis zeigt, 
bestehen kaum genügend 
Arbeitsplätze für Personen 

mit Invalidität.»
POSTULATSBEANTWORTUNG 

DIENSTAG

12. SEPTEMBER 2017�|�  Inland�|�3

Geringer Lohn verhindert 
die Unterstützung durch die IV
Ungerecht «Dieses Postulat betrifft alle, deren Jahreslohn unter 70 000 Franken liegt», erklärt Freie-Liste-Fraktionssprecher 
Georg Kaufmann. Im Falle einer Invalidität schauen laut den Postulanten nämlich genau diese Menschen zu oft in die Röhre.

VON DAVID SELE

Niemand ist gefeit gegen In-
validität. Ein schwerer Un-
fall, eine verheerende Dia-
gnose beim Arzt und alles 

ändert sich. Von einem Tag auf den 
anderen kann das Leben nicht mehr 
wie gewohnt geführt – nicht mehr 
der täglichen Arbeit nachgegangen 
werden. «Glücklicherweise passiert 
das nicht sehr oft, aber es passiert 
– und für die Betroff enen beginnt 
damit ein harter Weg», verdeutlichte 
Conny Büchel-Brühwiler, Vorstands-
mitglied der Freien Liste, gestern ge-
genüber den Medien.

IV fördert Eingliederung

Begleiter auf diesem «harten Weg» 
ist die Invalidenversicherung (IV). 
Deren oberstes Ziel ist laut Home-
page, «behinderte Personen so weit 
zu fördern, dass sie ihren Lebensun-
terhalt ganz oder teilweise aus eige-
ner Kraft bestreiten und ein mög-
lichst unabhängiges Leben führen 
können.» Betroffene sollen also 
möglichst weiterhin einer Arbeit 
nachgehen. An erster Stelle stehen 
folgerichtig die «Eingliederungs-
massnahmen». Dies sind entweder 
«Arbeitsversuche» mit Taggeldern 
für die schrittweise berufliche Wie-
dereingliederung, Lohnzuschüsse 
an Arbeitgeber, die eine invalide 
Person beschäftigen oder die Um-
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gleichzeitiger Zahlung von Taggeld. 
Ob und in welchem Ausmass Betrof-
fene Anspruch auf diese Unterstüt-
zung haben, wird teils am Grad ihrer 
Invalidität – dem IV-Grad – gemes-
sen. So können Lohnzuschüsse an 
Arbeitgeber ab einem IV-Grad von 
40 Prozent gesprochen werden. 
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Tätigkeit bedingt einen IV-Grad von 
mindestens 20 Prozent.

Unsoziale Berechnungsmethode

Hier ortet die Freie Liste eine Unge-
rechtigkeit: «Arbeitnehmende in 
einfacheren Tätigkeiten (Produkti-
on) oder in Niedriglohn-Bereichen, 
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und die IV will ihnen dabei auch hel-
fen – doch das Gesetz verhindert 
das», verdeutlicht Kaufmann, der 
selbst über Jahre hinweg Case-Mana-
ger für die IV war. Das Postulat, 
auch eine Herzensangelegenheit.

«Wichtiges Puzzlestück»
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Präsentierten das Postulat: Fraktionssprecher Georg Kaufmann und Vorstandsmitglied Conny Büchel-Brühwiler. (Foto: DS)

Aus der Region

Graubünden will sich 
im Gesundheitstou-
rismus positionieren

FLÄSCH Die Bündner Regierung sieht 
Chancen im Gesundheitstourismus. 
Das steigende Gesundheitsbewusst-
sein der Bevölkerung soll genutzt 
werden, um den Kanton als «Ge-
sundheitskompetenzzentrum» zu 
etablieren. Gemäss Regierungsrat 
Christian Rathgeb (FDP) ist es das 
Ziel der Gesundheitspolitik, die de-
zentralen Versorgungsstrukturen 
langfristig zu erhalten. Einen Bei-
trag dazu leisten könne die gesund-
heitstouristische Nachfrage von aus-
serkantonalen Patientinnen und Pa-
tienten, von Kur-, Reha- und Ferien-
gästen, wie die Regierung am 
Montag weiter mitteilte. Zur Umset-
zung des Entwicklungsschwerpunk-
tes Gesundheitstourismus setzte die 
Regierung eine Steuerungsgruppe 
ein. (red/sda)

Mofafahrer bei
Kollision mit Bus 
schwer verletzt

SENNWALD In Sennwald ist am Mon-
tagmorgen ein Mofa mit einem Lini-
enbus zusammengestossen. Der 
87-jährige Mofafahrer wurde dabei 
schwer verletzt. Ein 47-jähriger 
Chauffeur fuhr mit dem Linienbus 
über die Zilstrasse in Richtung Post 
Sennwald. Vor ihm fuhr ein Mofa. 

Das «Volksblatt» berichtete ausführlich am 12. September. (Faksimile: VB)


